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Korrektur 
der Grundsätze für Prüfungsordnungen 
der Technischen Fachhochschule Berlin  

(Rahmenprüfungsordnung – RPO III) 
vom 3.6.2004 (A.M. 77/2004) 

 
 

1. Der Text von § 23 Abs. 3 RPO III ist unvollständig und lautet korrekt: 
 
Das Gesamtprädikat „sehr gut mit Auszeichnung“ wird anstelle des Gesamtprädikats „sehr 
gut“ vergeben, wenn die ungerundete Gesamtnote besser oder gleich 1,3 ist, soweit keine 
Modulnote schlechter als „gut“ ist. 
 
2. Die Korrektur gilt für alle Abschlussprüfungen, deren Gesamtprädikat vom 13.11.06 an 
errechnet wird. 
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